
GEWINNERMITTLUNG

nach  § 4 Abs. 3  EStG

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V.
KOGEBA

   

Lohengrinstr. 11

81925 München



Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023  Seite 1

Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V. KOGEBA       

REDONIS München GmbH | Wilhelm-Hale-Str. 50 - 80639 München                    
 

Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme 2

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung 2

1.2 Auftragsdurchführung 3

2. Rechtliche und steuerliche Grundlagen 4

2.1 Rechtliche Verhältnisse 4

2.2 Steuerliche Verhältnisse 4

 ANLAGEN  5

 Anlage 1:  Gewinnermittlung § 4 Abs. 3 EStG
für die Zeit vom 1. Januar  bis 31. Dezember 2023  

 Anlage 2:  Kontennachweis zur Gewinnermittlung
nach § 4 Abs. 3 EStG zum  31. Dezember 2023   

 Anlage 3:  Bescheinigung  

 Anlage 4:  Allgemeine Auftragsbedingungen 



Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023  Seite 2

Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V. KOGEBA    

REDONIS München GmbH | Wilhelm-Hale-Str. 50 - 80639 München                         

1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Firma 

Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V. KOGEBA    

beauftragte uns, die steuerliche Gewinnermittlung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember

2023 aus den uns vor ge leg ten Be le gen, Bü chern und Be stands nach wei sen, die wir auftragsge mäß nicht ge-

prüft haben, unter Be rück sichti gung der er teil ten Aus künfte nach ge setzli chen Vorgaben und nach den inner-

halb dieses Rah mens lie gen den An wei sungen des Auftrag gebers zur Aus übung bestehen der Wahl rechte zu

entwickeln. Die sen Auf trag zur Er stel lung ohne Be ur tei lungen ha ben wir in un se ren Ge schäfts räu men in Mün-

chen durchge führt.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auf trags-

durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben werden.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die die-

sem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater / Wirtschaftsprüfer /

Rechtsanwälte" maßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung und bei unserer Berichterstattung hierüber ha ben

wir die ein schlä gi gen Nor men unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die Grund-

sätze der Un ab hängig keit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des

Steu er rechts sowie der Bestimmungen der Satzung.

Auskünfte erteilte der Unternehmer.

Vollständigkeitserklärung

Der Unternehmer hat uns die angeforderte berufsübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buch füh rung,

Be le ge und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die wir zu den Ak ten ge-

nom men haben.



Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023  Seite 4

Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V. KOGEBA     

REDONIS München GmbH| Wilhelm-Hale-Str. 50 - 80639 München                         
 

2. Rechtliche und steuerliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V.

 KOGEBA

    

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 18.09.2022

Sitz: München

Anschrift: Lohengrinstr. 11

 81925 München

Satzung: Gültig in der Fassung vom 18.09.2022

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern

 

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: München (143) Körpersch./Pers.

Steuernummer: 143/218/31282

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.
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Euro %
Geschäftsjahr

Euro %
Vorjahr

Euro %
 

A. EINNAHMEN
 

1. Einnahmen aus Mitglieds-
beiträgen, Aufnahmege-
bühren und Umlagen 1.000,00 0,00

2. Einnahmen aus Spenden 1.600,00 0,00

2.600,00 0,00
 

SUMME EINNAHMEN 2.600,00 0,00

 

B. AUSGABEN
 
 

1. Verschiedene Ausgaben 7.778,68 0,00
 

Summe Ausgaben 7.778,68 0,00

 

SUMME AUSGABEN 7.778,68 0,00

 

C. JAHRESERGEBNIS 5.178,68- 0,00

 

D. STEUERLICHE
KORREKTUREN

 

Jahresergebnis 0,00 0,00
 

E. STEUERLICHER GEWINN
nach § 4 Abs. 3 EStG 0,00 0,00
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IDEELLER BEREICH

Konto  Bezeichnung Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen,
Aufnahmegebühren und Umlagen

4000 0 Echte Mitgliedsbeiträge 1.000,00 0,00
 

Einnahmen aus Spenden
4040 0 Erträge aus Spenden/Zuwendungen 1.600,00 0,00

 

JAHRESERGEBNIS 2.600,00 0,00
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VERMÖGENSVERWALTUNG

Konto  Bezeichnung Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

Verschiedene Ausgaben
6855 0 Nebenkosten des Geldverkehrs 46,50 0,00

 

JAHRESERGEBNIS 46,50- 0,00
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ZWECKBETRIEB

Konto  Bezeichnung Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

Verschiedene Ausgaben
6304 0 Veranstaltungskosten 7.732,18 0,00

 

JAHRESERGEBNIS 7.732,18- 0,00
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WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto  Bezeichnung Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

STEUERLICHE KORREKTUREN

 
Jahresergebnis
Jahresergebnis 0,00 0,00

 

STEUERLICHER GEWINN nach § 4
Abs. 3 EStG 0,00 0,00
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BESCHEINIGUNG

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung der steuerli chen Gewinnermittlung

Wir haben auftragsgemäß die nachstehende steuerliche Gewinnermittlung des Vereins Kompetenzzentrum Ge-

bärdensprache Bayern eV-KOGEBA für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter

Be achtung der steuer rechtli chen Vor schriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die vorgelegten Aufzeichnungen und Unterlagen, sowie die erteilten Aus-

künfte, die wir auf trags ge mäß nicht ge prüft haben.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundes steuerberaterkam mer

zu den Grund sät zen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durchgeführt.

München, den 13. August 2025

 

REDONIS München GmbH
Steuerberatung
Rechtsberatung
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Sonstige Anlagen
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Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) 
für Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Rechtsanwälte 

 

  

§1 Geltungsbereich 
(1) Diese AAB gelten für Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftrag-
geber, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist. 
(2) Der Geltungsbereich erstreckt sich � vorbehaltlich wirksamer Einbeziehung � so-
wohl auf bereits bestehende als auch auf alle künftigen Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber, insbesondere auch im Falle einer 
Änderung oder Erweiterung eines bestehenden Auftrags. 
(3) Fallen im Einzelfall andere Personen als der Auftraggeber in den Schutzbereich 
des Auftragsverhältnisses oder werden auf andere Weise vertragliche Beziehungen 
zwischen dem Auftragnehmer und solchen dritten Personen begründet, so gelten 
auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen dieser AAB. 
(4) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden nur Anwendung, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
 
§ 2 Umfang und Ausführung des Auftrags 
(1) Für den Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist der er-
teilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Berufsausübung ausgeführt. Gegenstand des Auftrags ist nur die vereinbarte 
Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg.  
(2) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der vom Auf-
traggeber übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Informationen und Zahlen, insbe-
sondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich 
vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vom Auftraggeber genannten 
Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde zu legen. Er ist jedoch 
verpflichtet, auf festgestellte, offensichtliche Unrichtigkeiten hinzuweisen. Der Auf-
tragnehmer ist außerdem verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nach-
richten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu er-
teilen und Rechenschaft abzulegen.  
(3)  Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei betriebswirt-
schaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.  
(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äuße-
rung, so ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen 
oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen. 
(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten 
und sonstigen Stellen dar. Eine solche ist gesondert zu erteilen. Ist wegen Abwesen-
heit des Auftraggebers eine Abstimmung über die Einlegung von Rechtsbehelfen 
oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Auftragnehmer im Zweifel zu fristwahren-
den Handlungen berechtigt und verpflichtet. 
(6) Für Prüfungstätigkeiten gelten ergänzend die nachfolgenden besonderen Best-
immungen: 
a) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prü-
fung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie 
z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- oder Bewirtschaf-
tungsrechts beachtet sind; das Gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, 
Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. 
Die Ausführung eines Auftrags umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt 
auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerich-
tet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder 
dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. 
b) Die Regelungen des § 2 Nr. 2 Satz 1 und Satz 2 gelten nicht für Prüfungsaufträge. 
c) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Auftragnehmer geprüf-
ten und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts 
bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilli-
gung des Auftragnehmers. Hat der Auftragnehmer einen Bestätigungsvermerk nicht 
erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch ihn durchgeführte Prüfung im Lagebericht 
oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwil-
ligung des Auftragnehmers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. 
d) Widerruft der Auftragnehmer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestäti-
gungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestäti-
gungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Auftragnehmers den 
Widerruf bekannt zu geben. 
 
§ 3 Verschwiegenheitspflicht; Datenschutz 
(1) Der Auftragnehmer und auch dessen Mitarbeiter sind nach Maßgabe der Gesetze 
verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang mit der Ausführung 
des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der 
Auftraggeber den Auftragnehmer schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die 
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
fort.  
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Auftragnehmers erforderlich ist oder dieser nach den Ver-
sicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und 
Mitwirkung verpflichtet ist. 

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte bleiben unberührt.  
(4) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen 
über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers 
aushändigen 
(5) Keine Verschwiegenheitspflicht besteht, soweit dies zur Durchführung eines Zer-
tifizierungsaudits in der Kanzlei des Auftragnehmers erforderlich ist und die beauf-
tragten Personen ihrerseits über die Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind 
(6) Der Auftragnehmer ist im Rahmen des Auftragsverhältnisses berechtigt, unter Ein-
haltung der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen personenbezogene 
Daten des Auftraggebers zu erheben sowie elektronisch automatisiert zu verarbeiten. 
(7) Der Auftragnehmer hat beim Versand bzw. der Übermittlung sämtlicher Doku-
mente auf Papier, per Telefax oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsver-
pflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfän-
ger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, damit die ihm zugeleiteten Pa-
piere oder Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Sollen besondere, 
über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden, so ist hier-
über eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung zu treffen. 
 
§ 4 Kommunikation 
(1) Die vom Auftraggeber bei Mandatsbeginn bekannt gegebenen Adress- und Kom-
munikationsdaten gelten bis zu einer Änderungsangabe des Auftraggebers als zutref-
fend. Änderungen sind dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen, ebenso wie Ab-
wesenheiten, bei denen der Auftraggeber nicht zu erreichen ist. Soweit der Auftrag-
nehmer Schriftstücke an die angegebene Adresse versendet, genügt er damit seiner 
Informationspflicht. 
(2) Gibt der Auftraggeber E-Mail-Adressen und/oder Telefaxnummern bei Mandats-
beginn als Adressdaten an, darf der Auftragnehmer bis auf ausdrücklichen Widerruf 
Informationen auch über diese Kommunikationsmittel an die angegebenen Adress-
daten des Auftraggebers versenden, es sei denn, der Auftraggeber widerspricht die-
ser Übermittlungsart ausdrücklich. 
(3) Die Korrespondenz per E-Mail erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. Dabei müssen insbesondere die Sicherheitseinrich-
tungen des Auftragnehmers bei Versand von E-Mails zum Schutz der personenbezo-
genen Daten der Betroffenen auf dem aktuellen Stand der Technik sein, um ein ange-
messenes Schutzniveau für die personenbezogenen Daten der Betroffenen herzustel-
len. Durch gesonderte Vereinbarung können die Parteien besondere Spezifikationen 
oder abweichende Regelungen zur elektronischen Kommunikation vereinbaren. 
(4) § 4 Nr. 2 und Nr. 3 gelten sinngemäß auch für andere elektronische Kommunikati-
onsarten und Medien, soweit sich der Auftraggeber mit deren Nutzung ausdrücklich 
oder konkludent einverstanden erklärt. 
Der Auftraggeber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Nutzung von 
Telefax und elektronischen Medien (E-Mail, SMS etc.) die Vertraulichkeit nicht voll-
umfänglich gewährleistet werden kann. 
 
§ 5 Haftung; Haftungsbeschränkung 
(1) Der Auftragnehmer haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungs-
gehilfen. 
(2) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere 
Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkun-
gen, insbesondere die des § 323 Abs. 2 HGB. 
(3) Soweit keine gesonderte schriftliche Vereinbarung besteht und keine gesetzliche 
Haftungsbeschränkung Anwendung findet (§ 5 Nr. 2), wird der Anspruch des Auftrag-
gebers gegen den Auftragnehmer auf Ersatz eines nach § 5 Nr. 1 einfach fahrlässig 
verursachten Schadens auf 4.000.000,00  � (in Worten: Vier Millionen Euro) be-
schränkt. Von dieser Haftungsbeschränkung ausdrücklich ausgenommen sind Haf-
tungsansprüche für vorsätzlich verursachte Schäden sowie für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
(4) Der Auftraggeber wird ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er das 
über den in § 5 Nr. 3 genannten Betrag hinausgehende vertragstypische Risiko auf 
eigene Kosten gesondert versichern lassen kann bzw. jederzeit vom Auftragnehmer 
die Erhöhung der Haftungssumme durch den Abschluss einer entsprechenden Versi-
cherung auf Kosten des Auftraggebers verlangen kann. 
 
§ 6 Verjährung 
(1) Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer 
kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er 
a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, und 
b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in sechs Jahren 
nach Beendigung des Auftrags. 
(2) Von den Regelungen des § 6 Nr. 1 ausdrücklich ausgenommen sind Haftungsan-
sprüche für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden sowie für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
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§ 7 Mitwirkung Dritter 
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fach-
kundige Dritte sowie sonstige externe Dienstleister (insbesondere datenverarbei-
tende Unternehmen) heranzuziehen und auch einen Beauftragten für den Daten-
schutz nach dem Bundesdatenschutzgesetz zu bestellen, soweit auch diese Perso-
nen sich zur Verschwiegenheit entsprechend § 3 verpflichten. Die Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen externer Dienstleister nach Satz 1 ist nur unter den Vorausset-
zungen von § 43e BRAO, § 62a StBerG bzw. § 50a WPO zulässig. Die Heranziehung 
fachkundiger Dritter nach Satz 1 zur einzelnen Mandatsbearbeitung bedarf der Ein-
willigung des Auftraggebers. 
(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, allgemeinen Vertretern sowie Kanzleiabwick-
lern oder Praxistreuhändern im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handak-
ten i.S.d. einschlägigen gesetzlichen Regelungen zu verschaffen. 
 
§ 8 Mängelbeseitigung 
(1) Der Auftraggeber hat gegenüber dem Auftragnehmer Anspruch auf Beseitigung 
etwaiger Mängel. Dem Auftragnehmer ist nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-
ten Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. 
(2) Beseitigt der Auftragnehmer die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb ei-
ner angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auf-
traggeber auf Kosten des Auftragnehmers die Mängel durch einen anderen Auf-
tragnehmer beseitigen lassen. 
(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Auf-
tragnehmer jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel 
darf der Auftragnehmer Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers be-
richtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des 
Auftragnehmers den Interessen des Auftraggebers vorgehen. 
 
§ 9 Pflichten des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemä-
ßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Auftragneh-
mer unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen 
vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Auftragnehmer eine ange-
messene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unter-
richtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und 
mündlichen Mitteilungen des Auftragnehmers zur Kenntnis zu nehmen und bei 
Zweifelsfragen Rücksprache zu halten. 
(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Auftrag-
nehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte. 
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers nur 
mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus 
dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten 
ergibt. 
(4) Setzt der Auftragnehmer beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbei-
tungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Auf-
tragnehmers zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des 
Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in 
dem vom Auftragnehmer vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auf-
traggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Auftragnehmer bleibt Inhaber 
der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung 
der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Auftragnehmer entgegen-
steht. 
 
§ 10 Kündigungsrecht bei unterlassener Mitwirkung oder Annahmeverzug des 
Auftraggebers 
Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach § 9 obliegende Mitwirkung oder kommt 
er mit der Annahme der von dem Auftragnehmer angebotenen Leistung in Verzug, 
kann der Auftragnehmer den Vertrag unter Beachtung des § 14 Nr. 2 Satz 2 und Nr. 
3 fristlos kündigen, sofern er dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Vornahme der Mitwirkungshandlung oder Annahme der Leistung gesetzt 
und hierbei auf die Möglichkeit der fristlosen Kündigung nach erfolglosem Fristab-
lauf hingewiesen hat. Unberührt bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf Er-
satz der ihm durch die unterlassene Mitwirkung oder den Verzug des Auftragge-
bers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und 
zwar auch dann, wenn der Auftragnehmer von dem Kündigungsrecht keinen Ge-
brauch macht. 
 
§ 11 Vergütung; Vorschuss; Aufrechnung 
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Auftragnehmers für seine 
Berufstätigkeit bemisst sich nach den für die jeweilige Tätigkeit maßgeblichen ge-
setzlichen Vergütungsvorschriften, es sei denn, es wird eine gesonderte Vergü-
tungsvereinbarung getroffen. 
(2) Sofern für Tätigkeiten des Auftragnehmers als Steuerberater/ Steuerberatungs-
gesellschaft für die Bemessung der Vergütung die Steuerberatervergütungsverord-
nung (StBVV) anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche 
Vergütung in Textform vereinbart werden. Eine niedrigere Vergütung kann nur in 
außergerichtlichen Angelegenheiten vereinbart werden und muss in einem ange-
messenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko 
des Auftragnehmers stehen. 

(3) Sofern für Tätigkeiten des Auftragnehmers als Rechtsanwalt für die Bemessung 
der Vergütung das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) anzuwenden ist, wird da-
rauf hingewiesen, dass sich die zu erhebenden Gebühren grundsätzlich nach dem 
Gegenstandswert richten. 
(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf seine Vergütung einen angemessenen 
Vorschuss zu fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der 
Auftragnehmer nach rechtzeitiger, vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit 
für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. 
(5) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Auftragnehmers 
ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
Das Aufrechnungsverbot gilt nicht für Gegenforderungen aus demselben Auftrags-
verhältnis, insbesondere für Ansprüche auf Mängelbeseitigungskosten im Sinne 
des § 8. 
 
§ 12 Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltung von Handakten, Arbeits-
ergebnissen und Unterlagen  
(1) Der Auftragnehmer hat die Handakten für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer 
aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Zeitraums, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber 
schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftrag-
geber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten nach Erhalt nicht nachgekommen 
ist. 
(2) Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Handakten inner-
halb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Auftragnehmer ist berechtigt, 
von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien 
anzufertigen und zurückzubehalten.  
(3) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der 
Auftragnehmer aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder 
für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Auf-
tragnehmer und dem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in 
Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten 
Arbeitspapiere des Auftragnehmers. 
(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Herausgabe der Handakten und seiner Ar-
beitsergebnisse zu verweigern, bis er wegen seiner Vergütungsansprüche und Aus-
lagen aus sämtlichen Arbeiten für den Auftraggeber befriedigt ist. Dies gilt nicht, so-
weit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismä-
ßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen 
würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig gerügter Mängel ist der 
Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berech-
tigt. 
 
§ 13 Mehrere Auftraggeber 
(1) Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner für alle Forderungen des Auf-
tragnehmers innerhalb des der Bevollmächtigung, diesen AAB sowie einer evtl. Ver-
gütungsvereinbarung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses. 
(2) Gegenüber dem Auftragnehmer sind mehrere Auftraggeber Gesamtgläubiger. 
(3) Der Auftragnehmer darf sich auf die Informationen und Weisungen eines jeden 
von mehreren Auftraggebern stützen, soweit nicht einer in Textform widerspricht. 
Widersprechen sich die Weisungen mehrerer Auftraggeber, so kann der Auftragneh-
mer den Vertrag unter Beachtung von § 14 Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 fristlos kündigen 
(wichtiger Grund). 
 
$ 14 Beendigung des Vertrags 
(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der 
vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, 
durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer 
Gesellschaft durch deren Auflösung.  
(2) Der Vertrag kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von jedem Ver-
tragspartner aus wichtigem Grund außerordentlich gekündigt werden. Die Kündi-
gung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden 
soll, bedarf es einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.  
(3) Bei Kündigungen des Vertrags durch den Auftragnehmer sind zur Vermeidung 
von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen 
vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverlänge-
rungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlungen hat der Auftrag-
nehmer einen Anspruch auf Vergütung und haftet nach Maßgabe der Regelungen in 
§ 5. 
(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Vertragsbeendigung dem Auftraggeber 
die Handakten gemäß § 12 Nr. 3 und alles, was er sonst zur Ausführung des Auftrags 
erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt oder erlangt 
hat, herauszugeben. § 12 Nr. 4 gilt entsprechend. 
 
§ 15 Anzuwendendes Recht; Gerichtsstand; Streitbeilegung 
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche 
gilt nur deutsches Recht. 
(2) Ist der Auftraggeber Verbraucher und hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt au-
ßerhalb Deutschlands, führt die Rechtswahl nach § 15 Nr. 1 nicht dazu, dass ihm der 
Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von 
denen nach dem Recht des Staates seines gewöhnlichen Aufenthalts nicht durch 
Vereinbarung abgewichen werden darf. 
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(3) Die gerichtliche Zuständigkeit bestimmt sich für Klagen gegen den Auftragnehmer 
oder gegen den Auftraggeber wegen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis 
nach dem Sitz des Auftragnehmers, ist eine bestimmte Zweigniederlassung des Auf-
tragnehmers beauftragt, nach dem Sitz dieser Zweigniederlassung, wenn  
a) der Wohn- oder Geschäftssitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, oder 
b) der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und seinen Geschäftssitz in Deutschland 
hat, oder 
c) der Auftraggeber Unternehmer ist und seinen Geschäftssitz außerhalb  
Deutschlands hat, oder  
d) der Auftraggeber seinen Wohnsitz außerhalb eines Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union hat. 

(4) Der Auftragnehmer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) 
teilzunehmen.  
 
§ 16 Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderungen und Ergänzungen 
(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder 
werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht be-
rührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die dem, was die Parteien wirtschaftlich angestrebt haben, am nächs-
ten kommt. 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schrift-
form. Das gilt auch für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. 
 

 



  
  
  REDONIS München GmbH
  Steuerberatung
  Rechtsberatung


